02. Februar 2010
 
Liebe Infodienstteilnehmer,
 
eine kurze Information zum Lebensmittelrecht. Der Kommentar zur HonigV wurde revidiert. 
Ein Sortenhonig muss nach Honig-Verordnung [§3 (3)1] vollständig oder überwiegend der angegebenen Trachtherkunft entstammen.
Im aktuellen Kommentar zur HonigV wird überwiegend wieder – wie vor November 2005 – als mindestens 60 % Trachtanteil der angegebenen Sorte interpretiert (von 2005 bis 2009 wurde überwiegend mit > 50 % interpretiert). Außerdem muss ein Sortenhonig nach der HonigV [§3 (3)1] in seinen organoleptischen, chemisch-physikalischen und mikroskopischen Merkmalen der angegebenen Herkunft entsprechen.
 
Gruß aus dem Bieneninstitut
Werner von der Ohe
 
03. Februar 2010
 
 
Liebe Infodienst-Teilnehmer,
 
aufgrund von Nachfragen möchte ich die gestrige Info noch etwas näher erläutern.
 
Es handelt sich um keine Änderung der Honigverordnung, sondern um eine Änderung des Kommentars zur Honigverordnung.
Mit dem neuen Kommentar hat sich eigentlich nichts geändert. Der Verfasser des Kommentars zu Honigverordnung war nur 2005 der Meinung, dass überwiegend als „mehr als 50 %“ zu deuten ist. 
Die EU-Kommission hat allerdings klar dargestellt, dass der Kunde möglichst reinen Sortenhonig erwartet und auch bekommen soll. Daher wurde bis 2005 - und wird jetzt wieder - überwiegend mit mehr als 60 % gleichgesetzt. 
 
Der Gesetzgeber fordert seit 1976 für Sortenhonig, dass dieser nahezu vollständig bis überwiegend aus der angegebenen Tracht stammen muss. Vollständig geht aufgrund biologischer Rahmenbedingungen nicht. Honig ist ein Naturprodukt und unterliegt somit auch den Schwankungen der Natur. Von Jahr zu Jahr fällt an demselben Bienenstand die Tracht unterschiedlich aus. Diese natürliche Schwankungsbreite berücksichtigt der Gesetzgeber mit der Spanne "vollständig bis überwiegend". Nichtsdestotrotz hat der Konsument die Erwartung eines Höchstmaßes an Reinheit. Mehr als 60 % ist somit die Untergrenze. 
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass der Honig in seinen mikroskopischen, chemisch-physikalischen und insbesondere organoleptischen (Geruch, Geschmack, Farbe) Merkmalen auch der angegebenen Sorte entspricht. Es sei betont: in allen 3 Merkmalen muss der Honig den Sortencharakter zeigen. Auch dies war schon immer so!
 
Es sei eindringlich darauf hingewiesen, dass die oben genannten Prozentzahlen nicht mit dem Pollengehalt eines Honigs in Prozent gleichgesetzt werden dürfen.
 
Gruß aus dem Bieneninstitut Celle 
Werner von der Ohe
 
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Institut für Bienenkunde Celle - Sekretariat
Herzogin-Eleonore-Allee 5
D-29221 Celle
05141-90503-40 (Telefon)
05141-90503-44 (Fax)
kathrin.halanke@laves.niedersachsen.de
www.laves.niedersachsen.de
